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Mehrfach kam es zu unerlaubten Entfernungen von Angehörigen 
der bewaffneten Kräfte unter Mitführung von Schußwaffen 

und deren Anwendung beim Versuch der Realisierung von Flucht 
verbrechen.

Solche

Fälle weisen nachdrücklich darauf hin, daß der Gegner noch 
echte Möglichkeiten für seine Verbrechen hat und sie zu 
nutzen versteht, wenn wir derartigen Plänen und Absichten 
und den dahinter stehenden Kräften nicht bereits in der 
vorbeugenden Arbeit wirksamer begegnen, wenn wir sie nicht 
rechtzeitig erkennen, ven r. ' . v i r  sie n  1 chi n i e n nerichtet u n d  
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■"un.g der Untersuchung und Auikl:/runm dieser Vorkommnisse 
weiter an Bedeutung.
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